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Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2009/07/0208 E 26. Mai 2011 VwSlg 18144 A/2011 RS 5

Stammrechtssatz

Nach dem Wortlaut des Gesetzes reicht es zur Beendigung der Abfalleigenschaft noch nicht, dass die Altsto;e die in §

5 Abs 1 AWG 2002 bezeichnete (produktähnliche) Qualität aufweisen. Entscheidend ist vielmehr die Tatsache, dass die

Altsto;e bzw die aus ihnen gewonnenen Sto;e tatsächlich in dieser Bescha;enheit "verwendet" werden. Die

Aufbereitung von Baurestmassen zu Recyclingbausto;en bestimmter Qualitäten führt somit nicht das Abfallende

dieser Baurestmassen herbei. Dies bewirkt erst deren unmittelbarer Einsatz als Bausto;. Lediglich der Einbau bzw. die

Verbauung bewirkt eine Verwendung "unmittelbar als Substitution". Dieses Auslegungsergebnis erweist sich auch aus

folgender Überlegung als sachgerecht: Baurestmassen können nämlich nach ihrer Aufbereitung nicht generell für den

Wiedereinbau, also nicht für jeden Zweck, dem das ursprüngliche Material gedient hatte, eingesetzt werden. Die

Einsatzmöglichkeit hängt nämlich - siehe auch den gemäß § 8 Abs 1 AWG 2002 erstellten Bundes-Abfallwirtschaftsplan

2006 - von der konkreten herkunfts- und kontaminationsbedingten Qualität (A+, A oder B) des jeweiligen Materials

ab.Nach dem Wortlaut des Gesetzes reicht es zur Beendigung der Abfalleigenschaft noch nicht, dass die Altsto;e die in

Paragraph 5, Absatz eins, AWG 2002 bezeichnete (produktähnliche) Qualität aufweisen. Entscheidend ist vielmehr die

Tatsache, dass die Altsto;e bzw die aus ihnen gewonnenen Sto;e tatsächlich in dieser Bescha;enheit "verwendet"
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werden. Die Aufbereitung von Baurestmassen zu Recyclingbausto;en bestimmter Qualitäten führt somit nicht das

Abfallende dieser Baurestmassen herbei. Dies bewirkt erst deren unmittelbarer Einsatz als Bausto;. Lediglich der

Einbau bzw. die Verbauung bewirkt eine Verwendung "unmittelbar als Substitution". Dieses Auslegungsergebnis

erweist sich auch aus folgender Überlegung als sachgerecht: Baurestmassen können nämlich nach ihrer Aufbereitung

nicht generell für den Wiedereinbau, also nicht für jeden Zweck, dem das ursprüngliche Material gedient hatte,

eingesetzt werden. Die Einsatzmöglichkeit hängt nämlich - siehe auch den gemäß Paragraph 8, Absatz eins, AWG 2002

erstellten Bundes-Abfallwirtschaftsplan 2006 - von der konkreten herkunfts- und kontaminationsbedingten Qualität

(A+, A oder B) des jeweiligen Materials ab.
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